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lung. Diese isl allerdings hier nicht berührt, weil es Thatsache

ist, daß so zu sagen die weitaus meisten GemeindSwälder bei

unS, wenn selbe auf Niederwald bewirthschaftet werden, jeglicher
weiteren Nachzucht entbehren, als was eben nach dem Abtrieb
die gütige Naiur daselbst wieder wachsen läßt — Thatsache ist

ferner, daß den so abgetriebenen Schlagflächen an den meisten

Orten noch viel mehr andere Nachtheile durch verspätete Holz-
abfuhr w. zugefügt werden, und daß ganze Gegenden Ausjchag-
Wälder in den oben skizielcn Zustand herabgesunken sind. Hie-
für eines der Heilmittel von denjenigen die etwa hicfür aufzu-
zählen sind, anzugeben — das war die Absicht dieser Zeilen.

Waldwirthschaft iu den Hochgebirgs-
kantonen

betreffend, müssen mir Akt von einer hochwichtigen Behandlung
dieses Gegenstandes nehmen, zu einer Zeit, wo der schweizerische

Forstverein noch gar nicht eristirle, denn cS ist erfreulich zu no-
tiren, mit welch' richtiger Erkenntniß damals schon von mancher
Seite her die Bewirthschaftung der Gebirgswaldungcn als das

hauptsächlichste Mittel betrachtet wurde, den furchtbaren Ueber-

schwemmungen vorzubeugen, welche in Folge von Wald-Deva-
stativnen im Hochgebirge stets stattfinden werden, wenn.gewal-
tige Gewitter-Schlagregen oder langandauernde Landregen jene

Gegenden treffen. Wir lassen deßhalb vorerst dasjenige hier

folgen, was die öffentlichen Blätter in Betreff dieses Gegenstandes
in jüngster Zeit unter dem Titel: „Ein vaterländisches Friedens-
werk" zur Kenntniß des Publikums brachten um daran einige
weitere Bemerktingen zu knüpfen.

„Das eidg. Hülfs-Comite für die im Jahr I8Z9 durch Ucberschwem-

mung heimgesuchten Kantone Uri, Graubünden, Tessin und Wallis
erstattet Bericht über seine :8jährige Wirksamkeit. Dieses große Liebeswerk

fällt in die Zeit der schweizerischen revolutionären Stürme, des Zwiespaltes,

ja des Krieges unter den Eidgenossen selbst: dennoch wurde es mit unerschüt-

lerlicher Ausdauer aufrecht gehalten und am Ende trotz aller Schwierigkeiten
fast ganz zum Ziele geführt.

Die Namen der Männer, welche.sich der Aufgabe mit der uneigen-

nützigstcn Hingabe gewidmet, haben Anspruch auf den öffentlichen Dank.
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Der à,, Vorort Zürich traf die erste» Anordnungen, die schweiz. gemein-
nützige Gesellschaft übernahm die Sammlimg uns Vertheilung > der Gabe»
und die Überwachung der aufzuführende» Wuhrarbeite», alles unter eidg.
Oberaufsicht. Das eidg. Hülfskcmite wurde bestellt aus den HH, Bürger-
inrister Heß von Züricv, Präsident, I. E. Zellwegcr von Trogen, Du. Kern
von Frauenfeld, NR Spöndlt von Zürich, Landammann Schindler von GlaruS,
Nathsherr Or. Heußler von Basel, General Gnigcr von Lausanne, Dubois-
Bovet von Neuenbnrg, Or Ralm-Escher von Zürich, Staatskassaverwalter
Suter von Aarau, Direktor Pestalozzi-Hirzel von Zürich. Der Tod raffte
die HH. Zellwegcr, Spöndli, "mger, Suter und die später eingetretenen
Usteri-Usteri von Zürich und Oberrichter Hürner von Aarau dahin, und der
erste Aktuar. Stadtrath M. listen, wurde 1849 durch Herrn I-r. Georg
v Wpß ersetzt. Quästor war über die ganze Zeit der unermüdliche Herr
Registrator Ammann. Deni eidg. Obenngcnieur Herrn Oberst Pcstalvzzi
war es vergönnt, sein technisches Werk zu vollenden, nicht aber darüber zu
berichten. Und der Präsident Heß schied dahin, in dem Augenblick, da die
Aufgabe erledigt war.

Die Einnahmen an Liebessteuern, Zinsen rc. betrugen 363794 Fr. 42 Rp.
Daran steuerte Zürich 41359 Fr. n. W., Bern 5566. 6, Ludern L64I. 66,
Glarus 4444.41, Freiburg 729 t. 66, Sotothnrn 8756, Baselstadt 47786. 83,
Baselland 388. 73. Schaffhansen 8874. 86, Avpcnzell A. Rb. 3393. 8»,
St. Gallen l820. 79, Aargau 768U. 12, Tbnrgan 7742 8. Waadt 32IS3.
5g, Neuenbnrg 36619. 51, Genf 29233. 92, die Redaktion der „Schildwache
am Jura" 186. 59, das Schwcizerregimcnt Schindler in Sizilien 1378 Fr.
34 Sip. n. W.

Zur Vertheilung kamen 245677 Fr., da Granbündcn laut Beschluß ein
für alle Mal 4666 a. W. — 5833 n. Fr. erhielt.

Uri erhielt >/a und seine VorzugSgaben rc. mit 8664! Fr.
WalliS „ '/. „ „ „ „ 62266
Tesssn „ Ve „ „ „ „ 147513

wovon es noch 58717 Fr. zu gut hat, welche nnnmehr in den Händen des
Bundesrathes liegen.

Das Hülfskomite gab die Gaben meist zur Anlage und Verbesserung
von Wuhrarbeite», deren Pläne gründlich geprüft wurden. Man wollte
möglichst gründlich und für alle Zukunft helfen. Mau faßte daher auch die
Walrknltur ins Auge.

Die Konferenzbeschlüsse vom Februar >846 hatten in einem besondern
Artikel den Kantonen Uri, Tessin und Wallis eine strenge Aufsicht auf die
Waldkultur und namentlich Vorsorge dafür dringend anempfohlen, daß daS
Weiden m jungen Pflanzungen, sowie das Zerstören und gänzliche Abholzem
beitehender Waldungen möglichst vermieden werde. Die übereinstimmende»
Ansichten aller Sachkundigen lassen nämlich nicht bezweifeln, daß in der
Zerstörung der GebirgSwälder, wenn nicht die einzige, so doch die bei weitem
wirkiamste Ursache der allmäligen Verödung der Gebirge und insbesondere
der gewaltigen Ueberstvthnng der Niederungen bei großen Regengüssen oder
ungewöhnlicher^ Erweichung der Schneefclder auf den Kämmen der Gebirge
liegt. Das Hülfskomite sah es für seine Pflicht an, auch diesem Gegenstand
>e,ne Aufmerksamkeit zu schenken. Um richtige Ansichten über diesen wichtigen
Punkt möglichst zu verbreiten und die betreffenden Regierungen in ihren Be-
sirebungen für Pflege und Hebung der Forstknltur möglichst zu unterstützen,
wurde beschlossen, die Ausarbeitung und Veröffentlichung einer einläßlichen
Denkschrift zu veranlassen. Nach emer diesfälligcn Anfrage bei der fchweiz.
naturfcrschenden Gesellschaft ersuchte das Konnte im Herbste 1846 tenHerrn
Obersten Cli. Lardy, Forstinfpektor des Kantons Waadt, als Sachkundigen
um Abfassung einer solche» Denkschrift, nnd kS entsprach derselbe auf die
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veroankenswerthestê Weise dem gestellten Begehren. Nachdem das HtUfS-
konnte ihm als vorbereitendes Material die bestehenden Forstgcsetze und Ord-
nungen der Kantone Url, Glarus, Graubünden, Tesffn und Wallis verschafft
hatte, legte Herr Lardv seine treffliche Arbeit im Herbste Z8tl dem Konnte
vor, die hierauf in französischer und deutscher Sprache gedruckt an die Regie-
rungen sämmtlicher Kantone, au Forstbeamte, an Naturkundige und an die
schtveiz, natursorschende und die gemeinnüßige Gesellschaft mitgetheilt und
dem Publikum durch den Buchhandel zugänglich gemacht wurde. Die Kosten
des Druckes (der Verfasser hatte auf jedes Honorar verzichtet) wurden durch
Beiträge von zwanzig Kantonsregicruiigen gedeckt; ein sich ergebender Saldo
von 88 Fr. 3l> Rp. den eidg. Hülfsgeldern für Uferbauten beigefügt."

Es ist nicht zu läugncn, daß während diesem Zeitraum
von 18 Iahren sich wenigstens die Ansichten über die Nothwendig-
keit einer bessern Bcwirthschaftung der Wälder in der Schweiz
geläutert und merklich gemehrt haben, und wenn auch vorerst
die AuSführuug derselben noch Vieles, ja unendlich Vieles zu
wünschen übrig lassen, so dürfen wir nicht vergessen, daß eben
die Verwirklichung dieser Ansichten große Hindernisse zu über-
winden hat, deren vorzüglichste einerseits in den damit verbun-
denen Kosten und dem noch immer bei der Masse des Volkes
vorherrschenden Vorurtheil gegen eine geregelte Forstbewirthschas»
tung und den Egoismus der Einzelnen, (die aber eben oft die
Mehrheit ausmachen) zu finden sind, weil selbe die Schmäle-
rung ihrer bisherigen dem Walde oft unendlich schädlichen Nuz-
zungen mit Recht befürchten müssen. Immerhin gehen wir aus
der Bahn des Fortschrittes — wenn auch nur eines langsamen!
Ausdauer, Zusammenwirken aller derer, welche der besseren

Einsicht in dieser hochwichtigen Angelegenheit huldigen — wird
und muß endlich zum Ziele führen!' — Wir dürfen bei diesem

Anlaß übrigens alle, die sich für diesen Gegenstand intcresfiren,
auf die von unserem verehrten Vcreinsmitgliedc Herrn Forst-
inspektor Lardy in Lausanne bei diesem Anlaß ausgearbeitete
»Denkschrift über die Zerstörung der Wälder in den Hochalpcn,
die Folgen davon für diese selbst und die angrenzenden Landes-
theile und die Mittel diesen Schaden abzuwenden." Zürich gc-
druckt bei I. I. Ulrich 18-12, — aufmerksam machen. Wären die
darin angegebenen praktischen Waldverbcsscrungs-Maßrcgeln seit
jener Zeit überall da in Anwendung gckommm, wo eS Noth
that, wahrlich es würde schon Manches in den Gebirgen ganz
anders sich gestaltet haben.

Diese Angelegenheit, wie den oft furchtbar auftretenden Ver-
heerungen der Ueberschwcmmungcn in Zukunft vorzubeugen sei,

beschäftigt übrigens dermalen noch außer den Forstmännern alle
Gebildeten und es ist erfreulich wahrzunehmen, wie überall,
wo man sich darüber ausspricht, die Grundursache richtig er-



- 18 —

kannt und in den Wald-Dcvastationcn dcS Hochgebirges bezeichn

nct wird. So theilt zum Beispiel ein östreichischer Korrespvn-
dent der Lütticher Zeitung folgenden Gedanken über die Ueber-

schwcmmungcn mit, welche in letzter Zeit das Piémont, die Loin-
bardei und Venedig so furchtbar heimsuchten:

„ES ist unzweifelhaft, daß die einzige, absolute und handgreifliche Ur-
sache aller Ueberschwennnungcn — mit Ausnahme derjenigen, welche durch
die Ebbe und Fluth, durch die Gletscher und bis zu einem gewissen Grade
durch die Wasserhosen entstehen, — in den Entwaldungen und zwar ohne
Ausnahme in den Entwaldungen liegt. — Diè Italiener sind übrigens wie
bekannt, Meister in dieser Art von VandaiiSmnS: Bäume niederhauen und
die kleinen Vögel schießen, welche den schädlichen Insekten nachstellen, das
sind die ZlvllisationSthatc», welche vor allem ans dem modernen Italien
gefallen. Alle die Berge, welche zum Lombards Venetianlschen Königreich
gehören, von der Schwcizcrgrenze an bis nach Trieft sin» ihrer Wälder gänzlich
beraubt — wie nun anch bald deren übrige Vegetation verschwinden dürste.

Unsere erlauchte Regierung hat dieß alles in ihrer gewohnten Weise,
so geschehen lasse»; das heißt, sie hat ein ausgezeichnetes Forstgesctz bearbeitet
und angenommen, das min in der ganzen Monarchie in Kraft tritt, gerade

i ni Augenblick, wo die Vandale» die'Art an die letzte der Rieseneichcn legten,
welche das Karstgcbirge ehedem bekrönten.

Die Zerstörung, welche gegenwärtig die ehedem lachenden Ländereien
von Lombardo-Venedig bedecken, sind weder vom Po, noch vom Tesstn verur-
sacht; es ist vielmehr mit mathematischer Gewißheit bewiesen, daß das Bett
jedes dieser Flüsse mehr als hinreichend groß genug für das Wasservolnmen
wäre, welches sie in unsere Grenzen bringen. "Aber alte, welche die Topo-
graphie des Landes kennen, wissen, welch eine Menge kleiner Flnßchen sich
.noch zwischen Como und Venedig begegne» nnd daß überdies; in Folge der
Eiiiwaldliiigen, ein ciniacher Platzregen alle diese Flnßchen in Flüsse ver-
wandelt, welche sich alle in den Po ergießend, diesen zum AuStreten aus sei-
nem Bette zwingen, in welchem er außer diesem Umstand ruhig dahinflöße
ohne irgendwo einen Schaden anznrichteii.

Schon vereinzelt verursachen alle diese zu Flüßen angeschwollenen Flüß-
chen, einen ungeheuren Schaden, vereinigt, ist es nnmöglich die Masse der
Zerstörung zu bestimmen, die sie hervorzubringen im Stande sind.

Uno diese Katastrophen werden immer wiederkehre», weil chre Ursachen
bleibend sind. — Aber sollte man es glauben? Ich sagte eben, daß unsere
Regierung ein Forstgesetz promulgirte und nun sind es dieselben Bevölkerungen,
welche unter jenen Üeberschwemmungen leidend, »uiimehr derselben den Vor-
Wurf des Despotismus machten, weil sie zur Wicderbcwaldniig der Gebirge
angehalten und für die Uebertretnng des Forstgesctzeö von der Regierung
bestraft werden."

Ist es nicht als olHein Theil des Gesagten auch auf un-
sere Verhältnisse in der Schweiz sich bezöge? —

Auch bei der 42. Versammlung der schweiz. Naturforscher
in Trogen am 17. August l857 wurde diese hochwichtige oater-
länvische Angelegenheit betreffend die Entwaldung der Hochgebirge
in der Eröffnungs Rede des Präsidenten Herrn vo. Jakob Zell-
wcger, alt Land-Ammann, mit beredten Worten in der Weise zur
Sprache gebracht, daß derselbe schließlich die Naturforschende Ge-
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scllschast anfragtei „Ist es an unS, liegt es in der Pflicht der
allgemeinen schweiz. Ratnrforschcnden Gesellschaft, mit ver ganzen
Gewalt ihres geistigen Gewichtes einzuschreiten, die Forstmänner
des Jahres l85ll zu unicrstützen und die Bundcsbchörde zu bc-
schwören, daß man das Volk, daß man das Vaterland nicht so

blindlings sich seinen Untergang sich selbst graben lasse? Ich
stehe keinen Augenblick an, diese" Frage mit einem lauten Ja zu
beantworten; denn wer soll sonst Hand anö Werk legen, wer
anders soll die Folge einer selbstmörderischen Gebahrung den
Behörden und dem Volke vor Augen legen, als gerade Diejenigen,
die vermöge der Wissenschaft, der sie huldigen und die sie zu
pflegen verpflichtet sind, weiter sehen und die Beweise für ihre
Behauptungen zu leisten wissen." — Wir dedauern, daß die Na-
turforschcnd'e Gesellschaft diesen gewiß zeitgemäßen und richtig be-
tonten Antrag nicht zu dem ihrigen machte, d, h, denselben zu
keiner weiteren Diskussion brachte — weil man die Anficht vor-
wiegen ließ, die Naturforschende Gesellschaft solle nicht an den
Thüren der Behörden anklopfen. Ganz dieselbe Ansicht wurde
auch im Forstvercin seiner Zeit von mehreren, sehr hervorragen-
den Mitgliedern vorgebracht und so geschah es eben auch, daß das
Comito, das dafür in Chur bestellt war, die Denkschrift erst ein

Jahr später an'ö Tageslicht fördern konnte, nachdem auch im
darauf folgenden Jahre an deren Abgabe an die Bundes-Be-
hörde vom Vereine festgehalten wurde. — Wir bedauern es sehr,

daß die Naturforschcnde Gesellschaft in dieser Angelegenheit nicht
dem sehr praktischen Wege gefolgt ist, den der Präsident derselben
anzeigte — denn diese Art der Beistimmung einer solchen Ge-
sellschaft zu den Bestrebungen deS Forstvereins in dieser An-
gelegenheit, hätten der Sache jedenfalls ein weiteres Gewicht ver-
liehen — und der gelehrten Gesellschschaft kaum irgend eine Un-
annehmlichkeit verursachen, der Sache selbst aber von Nutzen sein
können, — denn hier muß, wie der immer wieder herunterfallende
Wassertropfen endlich den Felsen auszuhöhlen im Stande ist, die

fortwährende Hinweisung auf das was Noth thut, von den

Einsichtigen gesprochen, von der Presse und dem öffentlichen
Worte verbreitet, endlich zum gewünschten Ziele, zur Aufklärung
aller Betheiligten führen!

Forstliche Ztotitzen.
Kanton Bern. Da in unserm Journale alles zur Kennt-

niß gebracht werden soll, was Nachahmungswerthes in forstlicher
Beziehung geschieht, so unterlassen wir nicht unsern Lesern mit-
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